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Alvoso Pensionskasse bietet indivi-
duelle und flexible Gestaltung von 
Vorsorgeplänen in der Beruflichen 
Vorsorge BVG

Seit Jahren wird es für KMU schwieri-
ger, geeignetes Fachpersonal zu rekru-
tieren. Der Wettbewerb um gut ausge-
bildete Fachkräfte hat zugenommen 
und dementsprechend die Erwartun-
gen der Arbeitnehmenden an die An-
stellungsbedingungen. Zugleich ist in 
den letzten Jahren der Anteil an Teil-
zeitbeschäftigung stark gestiegen.

In der Auswahl des zukünftigen Ar-
beitgebers sind für Arbeitnehmende 
zunehmend auch die versicherten 
Leistungen in der beruflichen Vor- 
sorge wichtig. 

Bereits heute haben die Arbeitgeber 
die Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden 
freiwillig, abweichend vom gesetz-
lichen Minimum, in individuell aus-
gearbeiteten Vorsorgeplänen besser 
zu stellen. 

Möglichkeiten liegen beispielsweise 
in der Erhöhung des versicherten Loh-
nes durch die Reduktion oder sogar 
gänzliche Streichung des Koordina-
tionsabzugs. Für Teilzeitbeschäftigte 
kann der Koordinationsabzug an den 
Beschäftigungsgrad angepasst wer-
den. Zusätzlich können Lohnbestand-
teile über CHF 90’720 (max. gesetzli-
cher BVG-Lohn) versichert werden.

Ein weiterer Ansatz besteht darin, die 
Prozentsätze für die Sparbeiträge über 
die gesetzlichen Prozentsätze (alters-

abhängig 7%, 10%, 15% und 18%) hinaus 
zu erhöhen. Diese Sparbeiträge wer-
den den einzelnen Mitarbeitenden 
auf ihr persönliches Altersguthaben 
gutgeschrieben und sind die Basis für 
die Altersrente und/oder den Kapital-
bezug im Pensionierungsalter. Leider 
werden diese Abzüge verbreitet noch 
als «Steuer» und nicht als persönliche 
Ersparnis für das Alter gesehen.

Neben Verbesserungen des versicher-
ten Lohnes und einer verbesserten 
Sparquote für das Altersguthaben 
gibt es diverse weitere Optionen, die 
Risikoleistungen für den Fall einer In-
validität oder eines Todesfalls vor dem 
Pensionierungsalter anzupassen. Eine 
höhere Invaliditätsrente, Ehepaar-/
Partnerrente und zusätzliche Todes-
fallkapitalien können so freiwillig ver-
sichert werden.

Diese freiwilligen Leistungserhöhun-
gen können für einzelne Mitarbeiter-
Gruppen wie beispielsweise Kader, 
Personal etc. in unterschiedlichen 
Vorsorgeplänen definiert und um-
gesetzt werden. Abhängig von der 
Unternehmenssituation und -ent-
wicklung erstellt die Alvoso Pen-
sionskasse massgeschneiderte Vor-
sorgepläne und kann diese jederzeit 
an die Unternehmensentwicklung 
anpassen.

Einen Hinweis, welche Anpassungs-
möglichkeiten gleichzeitig die At-
traktivität als Arbeitgeber positiv 
beeinflussen können wie auch die 
Altersvorsorge der Mitarbeitenden, 
beschreibt die Alvoso im Merkblatt  

Alvoso Pensionskasse – Individuelle Vorsorgepläne führen  
zu höherer Arbeitgeber Attraktivität

Für alles, was 
noch kommt.

Alvoso ist die Pensionskasse, bei der Sie persönlich und individuell für Ihre 
Vorsorge und Pensionierung beraten werden. Wir sagen das nicht nur, sondern 
tun es auch. Rufen Sie uns an: 043 444 64 44. alvoso-pensionskasse.ch

Geschäftsführung Alvoso Pensionskasse (Daniel Ryf und Thomas Schmidiger)

«Steigerung Arbeigeber-Attraktivität»  
auf www.alvoso-pensionskasse.ch, 
unter Arbeitgeber -> Meldungen / 
Merkblätter.

Das Alvoso Team steht Ihnen für eine 
unverbindliche Analyse bestehender 

Vorsorgepläne und eine persönliche 
Beratung immer gerne zur Verfü-
gung. Ziel ist es, massgeschneiderte 
Lösungen für die aktuelle Unterneh-
menssituation unter Berücksichti-
gung einer optimalen Kosteneffizienz 
aufzuzeigen. 

Alvoso Pensionskasse
Persönlich, individuell und  
transparent

Weitere Informationen
Alvoso Pensionskasse
Zürcherstrasse 104, 8952 Schlieren
Tel. 043 444 6 444
info@alvoso-pensionskasse.ch
www.alvoso-pensionskasse.ch

Kontakt:
Daniel Ryf, Geschäftsführung
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H Ö R G E R Ä T E  HUSTIG

Ihre persönliche Beratung 
rund ums gute Hören und Verstehen.  

Für Kinder und Erwachsene.

Ab 1. Januar 2025 gelten neue 
Grenzbeträge in der beruflichen 
Vorsorge BVG. 

Damit Sie prüfen können, ob Mit-
arbeitende Ihres Unternehmens 
betroffen sind, haben wir die wich-
tigsten Kennzahlen für Sie zusam-
mengefasst:

–  Eintrittsschwelle: CHF 22’680  
(Start der Versicherungspflicht)

–  Koordinationsabzug: CHF 26’460
–  BVG-Lohnmaximum: CHF 90’720


